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Änderung eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Betreuungsgesetzes
Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 18/2123

Sehr geehrte Frau Ostmeier,
sehr geehrte Frau Schönfelder,

die Schleswig-Holsteinische Rechtsanwaltskammer dankt unter Bezugnahme auf das Schreiben des 

Innen- und Rechtsausschusses vom 30.10.214, dass ihr Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Ge-

setzentwurf gegeben wird.

Die Problematik, um die es geht, ist ebenso deutlich, wie der Ansatz, sie lösen zu wollen.

Möglicherweise wird jedoch ein Zusammenhang bislang nicht ausreichend gesehen, nämlich die Kor-

relation zwischen notariell beurkundeten General- und Vorsorgevollmachten (bzw. solchen, die unter 

anwaltlicher Beratung zustande kommen) einerseits und dem finanziellen Aufwand, den das Ministe-

rium für das Betreuungswesen betreiben muss, andererseits. Der Zusammenhang ist evident: Je größer 

die Anzahl der Bürger ist, die sich für eine privatautonome Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse durch 

entsprechende Errichtung von General- und Vorsorgevollmachten (Betreuungsverfügungen) entschei-

den, um so geringer ist die Anzahl der einzusetzenden und zu vergütenden Betreuer. Obgleich im Lau-

fe der letzten Jahre das Bewusstsein in der Bevölkerung, derartige Vorsorgevollmachten und Be-

treuungsverfügungen zu errichten, gestiegen ist, gibt es unserer Beobachtung nach immer noch eine 

große, zu große, Anzahl von Bürgern, die in diesem Punkt keine „rechtliche Vorsorge“ treffen. Selbst-

verständlich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es nicht jedem Bürger möglich ist, in diesem 

Bereich privatautonom zu handeln. Denn die Errichtung einer Vorsorgevollmacht bzw. Betreuungs-

verfügung setzt stets das Vertrauen in einen Menschen voraus, der eine derartige Aufgabe übernehmen 

könnte.

Und es gibt einen weiteren Zusammenhang: Viele Rechtsanwälte und Notare werden von Mandanten 

gefragt, ob sie, also die Anwälte bzw. Notare, nicht bereit wären, derartige Vollmachten zu überneh-

men. Insbesondere dann, wenn eine Kanzlei in einem bestimmten Bezirk oder in einer Region „altein-

gesessen“ ist und über Jahrzehnte das Vertrauen weiter Teile der Bevölkerung hat erwerben können, 

werden diese Fragen gestellt. Übernimmt eine Kanzlei derartige Betreuungen, hat der Bürger ebenfalls 
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entsprechend privatautonom vorgesorgt und der Staatshaushalt wird nicht belastet.

Wir regen also an, diese Zusammenhänge zu sehen und vielleicht auch dadurch dauerhaft zu berück-

sichtigen, dass ortsansässige Rechtsanwälte und Notare zu Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft hinzu-

gezogen werden. Vor Ort könnten dann Überlegungen angestellt werden, wie die Bevölkerung ani-

miert werden kann, Vorsorgevollmachten (Betreuungsverfügungen) zu errichten. 

Die Neufassung von § 6 des „Gesetzes zur Ausführung des Betreuungsgesetzes“ – zukünftig „Landes-

betreuungsgesetz“ könnte also lauten:

„In der örtlichen Arbeitsgemeinschaft sollen alle für das Betreuungswesen vor Ort maß-

geblichen Institutionen und Organisationen, insbesondere die Betreuungsbehörden, Gerichte 

und Betreuungsvereine, Betreuerinnen und Betreuer sowie Rechtsanwälte und Notare vertre-

ten sein“.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Purrucker
Präsident
Schleswig-Holsteinische Rechtsanwaltskammer




